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Die Beratung im Vertriebsrecht insbesondere auch die Vertragsprüfung ist eine der wesentli-
chen Leistungen der CDH Organisation für Mitglieder. Nähere Informationen unter: 
www.cdh.de/leistungen/beratung 
Das Urteil ist für eine Veröffentlichung in der Rechtsprechungssammlung HVR-Online vorgese-
hen, die unter www.cdh-wdgmbh.de bestellt werden kann.

Kostentragung für Dienstwagen

Der Handelsvertreter hat seine Reisekosten grundsätzlich selbst zu tragen, weil es 
sich dabei um Aufwendungen seines Geschäftsbetriebs handelt, die durch seine 
Vergütung – die Provision – regelmäßig mitabgegolten werden. Etwas anders gilt al-
lerdings dann, wenn der Unternehmer dem Handelsvertreter für die Ausübung der 
Geschäftstätigkeit von sich aus ein Fahrzeug zur Verfügung stellt. Will er die ihm 
hierfür entstehenden Aufwendungen nicht selbst tragen, sondern auf den Handels-
vertreter überwälzen, bedarf es einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den 
Parteien. 

Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 08.11.2002 - 16 U 26/02. 
 
Der Unternehmer hatte seinen freien Mitarbeitern für die Ausübung ihrer Handelsver-
tretertätigkeit Fahrzeuge zur Verfügung gestellt und um die ihm insoweit entstandenen 
Kosten die Provisionsansprüche gekürzt. Hierzu indessen ist der Unternehmer nur dann 
berechtigt, wenn sich der Handelsvertreter ihm gegenüber zur Übernahme der Fahrzeug-
kosten ausdrücklich vertraglich verpflichtet hat.
 
Zwar hat der Handelsvertreter grundsätzlich seine Reiskosten selbst zu tragen, weil es 
sich bei diesen um Aufwendungen seines Geschäftsbetriebs handelt, die durch seine Ver-
gütung – die Provision – regelmäßig mitabgegolten werden (§ 87d HGB). Anders ist die 
Sachlage jedoch dann, wenn der Unternehmer dem Handelsvertreter für die Ausübung 
seiner Geschäftstätigkeit von sich aus ein Fahrzeug zur Verfügung stellt. Will er die ihm 
hierfür entstehenden Aufwendungen nicht tragen, sondern auf den Handelsvertreter 
überwälzen, so bedarf es einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den Parteien.

Nichts anderes gilt in mehrstufigen Handelsvertreterverhältnissen, so wenn – wie im vom 
OLG Düsseldorf entschiedenen Fall – der Untervertreter (der Kläger) nicht unmittelbar für 
den Unternehmer, sondern für dessen Handelsvertreter (den Beklagten) tätig wird, weil 
dieser gleichzeitig Unternehmer im Verhältnis zum Untervertreter ist (§ 84 Abs. 3 HGB). 


